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 Einleitung

ehr denn je orientiert sich die inländische 
teuerrechtspraxis an den Entwicklungen im 
usland und mehr denn je hängt das schweizeri-
che Steuerrecht von völkerrechtlichen Verträgen 
nd anderen völkerrechtlichen Rechtsquellen 
b. Dementsprechend ist es für alle im Steuer-
echt tätigen Fachleute essentiell, sich intensiv 
it dem internationalen Steuerrecht im Allge-
einen und den steuerrechtlichen Entwicklun-

en in anderen Staaten im Speziellen auseinan-
erzusetzen. Wie nachfolgend für sechs Bereiche 
ufgezeigt wird, ist der Einfluss internationaler 
ntwicklungen auf die Schweiz mannigfaltig. Eine 
rofunde Ausbildung und fortlaufende Weiterbil-
ung im Bereich des internationalen Steuer-
echts ist deshalb für alle Akteure im Steuerrecht, 
ei es auf Seiten der Steuerverwaltungen, der 
teuerberater und -beraterinnen, der Industrie, 
ber auch der Gerichte von grosser Bedeutung. 

 Verknüpfung innerstaatlicher 
  Steuerfolgen mit der steuer -
  rechtlichen Behandlung im  
  Ausland

ie Besteuerung von im Inland ansässigen Per-
onen kann direkt von der steuerrechtlichen 
hängen. Die von der OECD im Rahmen von 
BEPS Action 2 veröffentlichten und empfohlenen 
«Linking Rules»1 sind ein eindrückliches Bei-
spiel für diese Interdependenz von inländischer 
und ausländischer Rechtsordnung. Bei diesen 
Linking Rules werden die Rechtsfolgen in einem 
Staat an die steuerrechtliche Behandlung im an-
deren Staat geknüpft. Eine solche Verknüpfung 
ist in der Schweiz nicht neu. So kommt der Betei-
ligungsabzug in der Schweiz nur zur Anwen-
dung, sofern nachgewiesen werden kann, dass 
die erhaltene Zahlung im Ausland nicht steuer-
lich abgezogen wurde2. Entsprechend kennt die 
Schweiz bereits eine Linking Rule, allerdings 
nur eine einseitige und keine, wie von der OECD 
vorgeschlagen, zweiseitige. 
Ferner ist bei der Qualifikation einer auslän -
dischen Gesellschaft für inländische Einkom-
mens- und Gewinnsteuerzwecke entscheidend, 
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ten zu vergleichen ist . Für diese Beurteilung 
zieht das Bundesgericht neben den zivilrecht -
lichen Merkmalen auch die steuerrechtliche Be-
handlung im Ausland als Qualifikationsmerk-
mal bei4. Die steuerrechtliche Behandlung im 
Ausland ist auch aus verrechnungssteuerrecht -
licher Sicht relevant: die Rückerstattung der  
Verrechnungssteuer gestützt auf ein Doppelbe-
steuerungsabkommen («DBA») richtet sich da-
nach, ob die empfangende Entität im anderen 
Vertragsstaat steuerlich transparent oder in-
transparent beurteilt wird5.
Im Steuerrecht tätige Fachleute sollten sich 
demnach laufend über die Rechtsentwicklungen 
im Ausland informieren, bspw. darüber, ob aus-
ländische Rechtsordnungen die erwähnten  
Linking Rules einführen oder die Praxis zur 
steuerrechtlichen Behandlung von Personenge-
sellschaften anpassen, um frühzeitig und in an-
gebrachter Weise auf anstehende Änderungen  
reagieren zu können.

3 Einfluss ausländischer 
   Rechtsordnungen auf  
   die im Inland steuer  -
   pflichtigen Personen

Nicht nur durch die erwähnten «Linking Rules» 
besteht ein direkter Einfluss ausländischer Steuer-
* Präsidentin der Studienkommission des LL.M.  
Programms und der CAS Programme «International 

1 Vgl. OECD/G20, Neutralising the Effects of Hybrid Mis-
match Arrangements, Action 2: 2015 Final Report, 49 ff.
Tax Law» der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Zürich (www.llmtax.uzh.ch). Ordentliche 
Professorin für Schweizerisches und Internationales 
Steuerrecht an der Universität Zürich. Konsulentin 
Schellenberg Wittmer AG, Zürich.

** Designierter Studiengangleiter des LL.M. Programms 
und der CAS Programme «International Tax Law»  
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Zürich (www.llmtax.uzh.ch). Lehrbeauftragter für Steuer-
recht an der Universität Zürich. Associate Walder Wyss 
AG, Zürich. 

2 Art. 70 Abs. 2 lit. b DBG.
3 Art. 49 Abs. 3 DBG. Vgl. hierzu bspw. die im Rahmen  

des LL.M. Programms der Universität Zürich erstellte  
Diplomarbeit von Weissbrodt, die in verkürzter Form im 
FStR 2015/1 veröffentlicht wurde (vgl. WEISSBRODT, 63 ff.).

4 Vgl. BGer 2C_894/2013 / 2C_895/2013 vom  
18. September 2015, E. 3.1.

5 Vgl. bspw. im Zusammenhang mit dem DBA-USA, 
Schweizerische Steuerkonferenz, Praxishinweise zur 
steuerlichen Behandlung der US-amerikanischen  
Limited Liability Company bei den direkten Steuern, 6. 
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jedem Fall setzen sie ein fundiertes Wissen über 

echtspraxis. Das Steuerrecht eines anderen 
taates kann ganz generell einen beträchtlichen 
influss auf die Besteuerung von in der Schweiz 
nsässigen Personen ausüben. So kann die  
npassung einer Unterkapitalisierungsvorschrift 
m Ausland (z. B. die Einführung einer Zins-
chranke nach deutschem Vorbild im Sinne von 
ction 4 des BEPS-Projekts6) die Finanzierungs-
truktur eines schweizerischen Unternehmens 
irekt beeinflussen. Das Gleiche gilt für auslän-
ische CFC-Regeln, die dazu führen können, 
ass eine Transaktion bzw. eine Strukturierung 
nterbleiben oder anders gestaltet werden sollte. 
m Übrigen zeigt der Entwurf der sog. «Anti-
EPS-Richtlinie» der EU auf7, dass die Nachbar-

taaten der Schweiz künftig sehr weitgehende 
nstrumente einsetzen könnten, um die grenz-
berschreitende Gewinnverschiebung zu ver-
indern. 
esonders komplex sind aus Sicht der im In -

and steuerpflichtigen Personen ausländische 
esteuerungsformen, die der schweizerischen 
echtsordnung fremd sind. Erwähnt wurden  
ereits CFC-Regeln, zu denken ist aber auch  
n Neuerungen im Bereich der Besteuerung der 
igitalen Dienstleistungsindustrie wie bspw. die 
iverted Profits Tax in Grossbritannien8. Tradi-

ionelle Quellenstaaten haben in den vergan -
enen Jahren systematisch versucht durch neue 
estimmungen zusätzliches Steuersubstrat zu 
enerieren. Sehr aktiv ist in diesem Bereich In-
ien, was bereits dazu führte, dass mehrere 
chweizer Unternehmen in Indien in Gerichts-
erfahren involviert waren und sind9. In ähn -
icher Form versuchen aber auch andere Staaten 
hre Steuerbasis zu erweitern, bspw. durch die 
inführung von Quellensteuern auf techni-
chen Dienstleistungen10. 
iese Formen der Besteuerung führen für die in 
er Schweiz steuerpflichtigen Personen nicht 
wingend zu einer höheren Besteuerung, aber in 
ielen Fällen zu höheren Compliance-Kosten. In 
Nr. 7-8/2016 Seite 572
die entsprechenden ausländischen Rechtsord-
nungen vor aus.

4 Einfluss internationaler  
   Entwicklungen auf die  
   inländische Gesetzgebung

Die Unternehmenssteuerreform III zeigt ein-
drücklich, wie stark der Einfluss der Arbeiten  
der OECD und anderer internationaler Organi-
sationen auf die schweizerische Gesetzgebung 
ist. Diese Reform wurde überhaupt erst durch 
den Druck des Auslands initiiert. Wie sowohl den 
parlamentarischen Beratungen11 als auch der 
Botschaft12 zur Unternehmenssteuerreform III 
zu entnehmen ist, kann der schweizerische Ge-
setzgeber nicht (mehr) frei darüber entschei-
den, wie das innerstaatliche Steuerrecht auszu-
gestalten ist. Der Gesetzgeber hat sich an 
gewissen internationalen Vorgaben (sog. «mini-
mum standards») zu orientieren, um allfällige 
volkswirtschaftliche Nachteile zu vermeiden. 
Namentlich entstammt die neue ver ab schie -
dete Gesetzgebung zur Patent Box einem inter-
nationalen Konsens13 und ist bekanntlich kei-
ne originäre inländische Erfindung. Vielmehr 
musste sich der schweizerische Gesetz geber  
an den internationalen Entwicklungen orien-
tieren und die Gesetzesvorlage mehrfach an  
die internationalen Vorgaben anpassen. Ent-
sprechend ist bei der künftigen Auslegung der  
neuen Bestimmungen diese besondere Ent -
stehungsgeschichte zu berücksichtigen; ein 
umfassendes Verständnis des historischen Kon-
texts kann von grosser Bedeutung sein. Ferner 
stehen weitere Gesetzgebungsprojekte bereits in 
der Pipeline, die als Folge der internationalen 
Entwicklungen zu sehen sind. Zu denken ist 
namentlich an die Ausführungsgesetzgebung 
zum Country-by-Country Reporting gemäss 
Action 13 des BEPS-Projekts14 oder auch an die 
notwendige Legiferierung im Zusammenhang 
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tausch von Steuerrulings im Sinne von Action 5 
des BEPS-Projekts15. Ein frühzeitiges Antizipie-
ren dieser Änderungen in der Steuerrechtspraxis 
ist absolut notwendig.
Die internationalen Entwicklungen haben frei-
lich nicht nur einen Einfluss auf die Steuer -
gesetzgebung, sondern auch auf die Verwal-
tungspraxis in der Schweiz. Insbesondere im 
Bereich der Verrechnungspreise müssen die  
aktuellsten Entwicklungen auf Stufe der OECD, 
aber auch der UN laufend einbezogen und be-
rücksichtigt werden. Unter anderem wird die  
Änderung der OECD-Verrechnungspreisricht -
linien gemäss Action 8–10 des BEPS-Projekts die 
Beteiligten in der Schweiz vor neue Herausfor -
derungen stellen. Es ist zudem zu erwarten, dass 
ausländische Rechtsordnungen die Verrechnungs-
preisschraube weiter anziehen werden. Nament-
lich die neuen Vorgaben für Finanzierungsaktivi-
6 Vgl. OECD/G20, Limiting Base Erosion Involving  
Interest Deductions and Other Financial Payments, 

1

1

chweizerische Unternehmenspraxis haben . Fer-
er ist davon auszugehen, dass die neuen Vorga-
en im Bereich Verrechnungspreise vermehrt zu 
oppelbesteuerungen führen werden, was gute 
enntnisse über die Möglichkeiten und Mechanis-
en zur Vermeidung dieser Doppelbesteuerungen 

oraussetzt. Das heisst, die Fragen, ob eine Verstän-
igungsvereinbarung oder ein Schiedsverfahren 
nitiiert werden kann bzw. ob vorgängig die Mög-
ichkeit eines Advance Pricing Agreements («APA») 
esteht, werden sich vermehrt stellen.

 Zunahme internationaler  
  Verträge

as internationale Steuerrecht der Schweiz hat 
n den letzten Jahren zahlreiche Anpassungen 
rfahren, wobei diese längst nicht mehr nur auf 
ie DBA zurückgehen. Zu ihnen sind weitere Ab-
0 Vgl. bspw. Art. 51A ff. Income Tax Act, Südafrika. 
1 Vgl. Amtl. Bull. SR 2015, 1254 ff.
Action 4: 2015 Final Report, 25 ff.
7 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vor-

schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungs -
praktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarkts, 28. Januar 2016.  
Die Richtlinie ist verfügbar unter http://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016 PC 
0026&from=EN, letztmals besucht am 12. April 2016.

8 Section 77 ff., Finance Act 2015, Grossbritannien. Die 
Diverted Profits Tax erfasst selbstredend nicht nur die 
digitale Dienstleistungsindustrie.

9 Vgl. bspw. die Entscheide verschiedener Instanzen in In-
dien, die nicht immer zugunsten der steuerpflichtigen Per-
sonen entschieden wurden: Income Tax Appellate Tribunal 
(ITAT) Mumbai, 5. April 2010, Staubli AG, ITA No. 3703/ 
Mum/2005; 5459/Mum/2006; Income Tax Appellate Tri-
bunal (ITAT) Mumbai, 16. April 2010, Preroy AG, ITA No. 
5820/Mum/2004; 4256/Mum/2004; 4252/Mum/2004; 
5821/Mum/2004; 6575/Mum/2004 ; High Court of Delhi, 
Nestlé India Ltd., 11. Mai 2011, ITA No. 662/2005, 294/ 
2008, 96/2008, 1202/2005; Authority for Advance Rulings 
(AAR), 30. September 2009, Gearbulk AG, AAR/803/2009. 

12 Vgl. Botschaft UStR III, BBl 2015, 5088 ff. 
13 Vgl. OECD/G20, Action 5: Agreement on Modified  

Nexus Approach for IP Regimes, 2015.
14 Vgl. OECD/G20, Transfer Pricing Documentation and 

Country-by-Country Reporting, Action 13: 2015 Final 
Report. Vgl. hierzu die veröffentlichte Vernehmlassung 
zum sog. ALBA-Gesetz bzw. zur sog. ALBA-Vereinbarung 
unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentati
on/medienmitteilungen.msg-id-61343.html, letztmals 
besucht am 18. April 2016.

15 Vgl. OECD/G20, Countering Harmful Tax Practices  
More Effectively, Taking into Account Transparency and 
Substance, Action 5: 2015 Final Report. Vgl. hierzu die 
veröffentliche Vernehmlassung zur Revision der Steuer-
amtshilfeverordnung unter https://www.admin.ch/gov/
de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-
id-61431.html, letztmals besucht am 29. April 2016.

16 Vgl. OECD/G20, Aligning Transfer Pricing Outcomes with 
Value Creation Actions 8–10: 2015 Final Reports, 13 ff. 
Nr. 7-8/2016 Seite 573
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Hintergrund inflationärer internationaler Veröf-

uellensteuerabkommen , TIEAs  und AIA-
ereinbarungen19 sowie das FATCA-Abkom-
en20. Im Weiteren beinhalten auch Nicht-

teuerabkommen21 Steuerklauseln und haben 
elbstredend die bilateralen Abkommen mit der 
U und die von der Schweiz22 abgeschlossenen 
andelsverträge einen beträchtlichen Einfluss 
uf das schweizerische Steuersystem.
er vermehrte Abschluss internationaler Verträ-
e hat verschiedene Konsequenzen für Steuer-
achleute: Einerseits besteht ein erhöhtes Be-
ürfnis über aktuelle Entwicklungen informiert 
u sein, wobei bereits der Aufwand, nur die  
ahlreichen Änderungen von bestehenden DBA 
u berücksichtigen, sehr gross ist. Andererseits  
ird mehr denn je von den Steuerberatern und 

beraterinnen, den Steuerverwaltungen und von 
erichten verlangt, sich methodisch mit den  
esonderheiten bei der Auslegung und der 
unktionsweise von DBA und anderer internatio-
aler Verträge auseinanderzusetzen. Das Bun-
esverwaltungsgericht hat letztmals bei der  
eurteilung einer niederländischen Gruppenan-

rage überzeugend aufgezeigt, dass einerseits 
icht jedes DBA trotz ähnlicher Bestimmungen 
leich auszulegen und andererseits, dass behut-
am mit Publikationen internationaler Organi-
ationen umzugehen ist23. Insbesondere der 
ommentar zum OECD-MA, aber auch andere 
eröffentlichungen, z. B. die finalen BEPS-Be-
ichte, können (und dürfen) im Auslegungspro-
ess nur gestützt auf ein korrektes metho disches 
erständnis verwendet werden. Andernfalls  
rohen gesetzeswidrige Auslegungen und wird 
echtsunsicherheit geschaffen, indem die Steuer-

olgen in einem konkreten Fall für eine steuer-
flichtige Person nicht mehr klar ersichtlich 
ind. Dementsprechend ist zentral, dass in der 
teuerrechtspraxis Publikationen internatio -
aler Organisationen kritisch hinterfragt wer-
en, um ihren genauen Einfluss auf die Aus -
egung zu eruieren – dies insbesondere vor dem 
Nr. 7-8/2016 Seite 574
fentlichungen. 
Aus Sicht der steuerpflichtigen Personen bieten 
die internationalen Abkommen aber auch die 
Möglichkeit, innerstaatliche Vorschriften und 
Regularien zu hinterfragen. Namentlich ist auf-
grund der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit 
in der Schweiz von besonderer Bedeutung, dass 
innerstaatliche Vorschriften allenfalls gegen 
Diskriminierungsvorschriften verstossen, jedoch 
gerichtlich einzig ein Verstoss gegen den Art. 24 
OECD-MA entsprechenden Artikel eines DBA und 
nicht gegen Art. 8 bzw. Art. 127 BV geltend ge-
macht werden kann. Hier gibt es in der Schweiz 
erst wenige höchstrichterliche Urteile24. Es ist 
aber zu erwarten, dass es künftig zu einem ver-
mehrten justiziellen Gebrauch der verschiede-
nen Diskriminierungsbestimmungen in den 
DBA, aber auch in anderen internatio nalen Ver-
trägen kommen wird25. Überdies beinhalten 
DBA weitere Vorschriften, die u. U. im grenzüber-
schreitenden Verhältnis eine Nicht-anwendung 
einer innerstaatlichen Bestimmung zur Folge 
haben. Zu denken ist bspw. an Art. 13 OECD-MA 
bzw. die entsprechenden Bestimmungen in den 
DBA der Schweiz, die je nach Auslegung des Be-
griffs Kapitalgewinn, zur vollen Rückerstattung 
der inländischen Verrechnungssteuer im Falle 
eines grenzüberschreitenden Mantelhandels 
führen können. Zu denken ist aber auch an  
Art. 9 OECD-MA bzw. die entsprechenden Ab-
kommensbestimmungen, die die innerstaatli-
che Gewinnallokation eingrenzen können. Dies 
insbesondere unter Berücksichtigung der neuen 
Verrechnungspreisrichtlinien im Nachgang zu 
Action 8–10 des BEPS-Projekts.

6 Berücksichtigung anderer  
   völkerrechtlicher Rechts- 
   quellen

Bis anhin kaum Beachtung in der Schweiz fan-
den weitere Rechtsquellen des internationalen 
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wohnheitsrecht und die allgemeinen Rechts-
grundsätze gemäss Art. 38 IGH Statut. Die Dis-
kussion im Ausland zeigt aber, dass auch diese 
Rechtsquellen durchaus steuerrechtlich rele-
vante Bestimmungen enthalten26. Ein bekann-
ter Entscheid liegt in der Schweiz dazu aber vor: 
die Diskussion zum ungeschriebenen Vorbehalt 
des Abkommensmissbrauchs gemäss dem Däne-
mark-Entscheid des Bundesgerichts aus dem 
Jahre 200527 verlangte bereits eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Bedeutung und 
dem Inhalt der allgemeinen Rechtsgrundsätze 
nach Art. 38 lit. c IGH Statut. Namentlich wurde 
und wird vorgebracht, dass das Verbot des  
Abkommensmissbrauchs als ein allgemeiner 
Rechtsgrundsatz qualifiziert und darum, auch 
ohne explizite Klausel in einem DBA, Anwen-
dung findet28. Zudem sind mehr denn je die 
Grundlagen des Völkerrechts für das Steuerrecht 
von Bedeutung. So stellt sich namentlich bei 
neuen Steuern die Frage, ob diese überhaupt mit 
internationalen Vorgaben zur völkerrechtlich 
zulässigen Rechtsetzung übereinstimmen oder 
ob eine verpönte extraterritoriale Besteuerung 
17 Vgl. bspw. Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die 

2

on Finanztransaktionssteuern im Ausland, ohne 
ass eine genügende Verknüpfung zum aus -
ändischen Staatsgebiet besteht (sog. «genuine 
ink»)29.

 Berücksichtigung auslän -
  discher Rechtsprechung  
  und Lehre

rotz fehlender empirischer Daten ist zu bemer-
en, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung 
n der Schweiz in den letzten Monaten vermehrt 
ezug nimmt auf ausländische Literatur bzw. 
ogar auf ausländische Rechtsprechung. Selbst-
erständlich ist die Verwendung von ausländi-
cher Literatur durch inländische Gerichte nicht 
in neues Phänomen, aber es ist zu konstatie-
en, dass das Bundesgericht nicht mehr nur 
eutsche Literatur30, sondern vermehrt auch 
nglischsprachige Literatur beizieht, bei der Be-
rteilung von Rechtsfragen des internationalen, 
ber auch des innerstaatlichen Steuerrechts. 
o hat das Bundesgericht bspw. bei der steuer-
echtlichen Beurteilung einer Investition in eine 
2 Vgl. bspw. Änderungsprotokoll zu dem Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanz-
markt, 13. April 2012, SR 0.672.916.33.

18 Vgl. bspw. Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Seychellen über 
den Informationsaustausch in Steuersachen, 26. Mai 
2014, SR 0.651.683.

19 Vgl. dazu die laufend nachgeführte Liste auf der Homepage 
des SIF https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/
internationale-steuerpolitik/automatischer-informations 
austausch.html, letztmals besucht am 27. April 2016.

20 Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine 
erleichterte Umsetzung von FATCA, 14. Februar 2013, 
SR 0.672.933.63.

21 Vgl. hierzu HONGLER, Tax Rules in Non-Tax Agree-
ments, 763 ff.

Europäischen Gemeinschaft über Regelungen, die den 
in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen 
gleichwertig sind.

23 Vgl. BVGer A-8400/2015 vom 21. Januar 2016. 
24 Vgl. bspw. BGer 2A.542/2002 vom 6. Januar 2004.
25 Vgl. bspw. Art. 2 FZA. Hierzu insbesondere BGE 136  

II 241 = StR 2010, 382 ff.
26 Vgl. insbesondere AVI-YONAH, 1 ff.
27 BGer 2A.239/2005 vom 28. November 2005.
28 Vgl. bspw. VOGEL, p. 472. Diese Auffassung ist allerdings 

umstritten, vgl. m. w. H. MATTEOTTI, 292 ff.
29 Vgl. bspw. ENGLISCH/KRÜGER, 513 ff.
30 Vgl. bspw. so noch BGer 2A.239/2005 vom 28. November 

2005.
Nr. 7-8/2016 Seite 575
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werden, dass Doppelbesteuerungen tatsächlich 

eise auf ausländische Literatur Bezug genom-
en, um insbesondere aufzuzeigen, dass die 

LC im konkreten Fall nicht mit einer schweize-
ischen GmbH vergleichbar ist31. Auch aufseiten 
er Rechtsvertreter wird zu Recht vermehrt Be-
ug genommen auf ausländische Urteile und 
iteratur, um Positionen zu stützen oder zu  
iderlegen. Es ist offensichtlich sinnvoll, dass 
eispielsweise bei der Frage nach der Auslegung 
on zentralen und unseres Erachtens abkom-
ensautonom auszulegenden Begriffen in DBA 
ie «Beneficial Ownership», «Enterprise» oder 
Employer» auch Bezug genommen wird zu 
en Entwicklungen und zum Begriffsverständ-
is im Ausland. Zu den meisten Auslegungs -

ragen im Zusammenhang mit DBA existiert  
nternational bereits eine teils umfangreiche 
echtsprechung, die – für Vergleichszwecke – 
uch für Schweizer Zwecke nutzbar gemacht 
erden kann32.
insichtlich der Verwendung ausländischer Ur-

eile sind zwei Besonderheiten hervorzuheben: 
inerseits der Bezug des Bundesgerichts zu 
uGH-Urteilen bei Fragen im Zusammenhang 
it den bilateralen Verträgen, so bspw. bei der 

uslegung des FZAs33. Dies erfordert ein tiefes 
erständnis der prozessualen Funktionen des 
uGH, aber auch der Rechtsgrundlagen in der 
U verglichen zum bilateralen Verhältnis zur 
chweiz. Entsprechend setzt eine richtige An-
endung der bilateralen Verträge auch Kennt-
isse des europäischen Steuerrechts voraus.  
ndererseits wurde verschiedentlich auf das Ge-
ot zur Entscheidungsharmonie hingewiesen34. 
em folgend, sollen Gerichte bei der Auslegung 
on Begriffen in DBA ausländische Gerichtsur-
eile beiziehen. Dies namentlich um eine gleich-
aufende Auslegung zu erreichen und damit 
em hauptsächlichen Zweck von DBA, d. h. der 
erhinderung von Doppelbesteuerung, Rech-
ung zu tragen. Dieses methodische Vorgehen 

st überzeugend, denn nur so kann gewährleistet 
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verhindert werden, da das Risiko von Qualifi -
kationskonflikten reduziert werden kann. Aller-
dings ist dieses Gebot nicht als zwingende Ver-
pflichtung zu verstehen, wonach ausländische 
Urteile berücksichtigt werden müssten. Eine  
solche Verpflichtung ist weder dem WÜRV noch 
den DBA der Schweiz zu entnehmen. Betreffend 
ausländische Gerichtsurteile ist ferner darauf 
hinzuweisen, dass die Schweiz in ihren DBA  
regelmässig versucht, Schiedsgerichtsklauseln 
aufzunehmen35. Die künftig vermehrte Verwen-
dung von Schiedsgerichtsverfahren, um Doppel-
besteuerungen zu lösen, wird zu einer noch  
intensiveren Berücksichtigung der justiziellen 
Entwicklungen im Ausland führen. Es ist somit 
davon auszugehen, dass nicht nur die Wirt-
schaft immer globaler wird, sondern auch die 
steuerrechtliche Rechtsprechung. 

8 Schlussfolgerung

Das schweizerische Steuerrecht wird mehr denn 
je durch internationale Einflüsse geprägt. Steuer-
fachleute aus allen Branchen und in allen Posi-
tionen kommen nicht mehr umhin, sich mit 
dem internationalen Steuerrecht vertieft aus -
einanderzusetzen. Wie dargelegt, beinhaltet dies 
sowohl die Berücksichtigung ausländischer Ge-
setzgebung und ausländischer Rechtsprechung 
wie auch ausländischer aktueller Rechtsent-
wicklungen. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass sowohl das innerstaatliche Recht als auch 
die zahlreichen internationalen Verträge, die die 
Schweiz abgeschlossen hat, richtig angewendet 
und künftige Entwicklungen genügend früh  
antizipiert werden. Die Autoren dieses Beitrages 
sind überzeugt, dass die Weiterbildung im inter-
nationalen Steuerrecht künftig stark an Bedeu-
tung gewinnen wird. Mit dem Lehrgang «LL.M. 
International Tax Law» und dem Lehrgang 
«CAS International Tax Law», angeboten mit 
den drei Schwerpunkten «Corporate Taxation», 
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Law», hat die Rechtswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Zürich auf dieses Bedürfnis rea-
giert. Die von den beiden Autoren geleiteten 
Lehrgänge bieten die besten Voraussetzungen 
für eine profunde wissenschaftlich fundierte 
und praktisch orientierte Weiterbildung im ge-
samten internationalen Steuerrecht und ergän-
zen die bestehenden Grundausbildungen im  
Steuerrecht der Schweiz, wie diejenige zum 
Steuer ex pertendiplom, in idealer Weise.

Literaturverzeichnis
AVI-YONAH REUVEN, International Tax as Inter-
national Law, Cambridge University Press 2007
BEUSCH MICHAEL, Die Bedeutung ausländi-
scher Gerichtsentscheide für die Auslegung  
von DBA durch die schweizerische Justiz, in:  
Uttinger Laurence/Rentzsch Daniel P., Luzi  
Conradin (Hrgs.), Dogmatik und Praxis im 
Steuerrecht, Festschrift für Markus Reich, Zürich 
2014, 395 ff.
ENGLISCH JOACHIM/KRÜGER CHRISTIANE, 
Zur Völkerrechtswidrigkeit extraterritorialer  
Effekte der französischen Finanztransaktions-
steuer, IStR 2013, 513 ff.
HONGLER PETER, Hybride Finanzierungsins -
trumente im nationalen und internationalen 
Steuerrecht der Schweiz, Diss. Zürich 2012
HONGLER PETER, Tax Rules in Non-Tax Agree-
ments, Country Report, in: Michael Lang, Pasquale 
Pistone/Josef Schuch/Claus Staringer/Alfred Storck 
(Hrsg.), Tax Rules in Non-Tax Agreements,  
Amsterdam 2012, 763 ff.
LOCHER PETER, Schweizerischer Landesbericht 
zum 1. Thema des XLVII IFA-Kongresses 1993 in 
Florenz, 573 ff.
ern beherrschten Auslandsgesellschaften im Ge-
innsteuerrecht: ein Beitrag zum Verhältnis des 
echtsmissbrauchsverbots im Steuerrecht zum 
erfassungs- und Völkerrecht, Diss. Bern 2003
PEL ANDREA, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/ 
ené Matteotti, Kommentar zum Schweize -

ischen Steuerrecht, Internationales Steuer-
echt, Basel 2015
OGEL KLAUS, Abkommensbindung und Miss-
rauchsabwehr, in: Francis Cagianut/Klaus A. 
allender (Hrsg.), Steuerrecht, Festschrift zum 
5. Geburtstag von Ernst Höhn, Bern 1995, 467 ff.
EISSBRODT JAN, Die Besteuerung ausländi-

cher Personengesamtheiten nach Art. 11 und 49 
bs. 3 DBG, FStR 2015, 67 ff.
2 Vgl. bspw. die in Zusammenarbeit der Universität Til-
burg und der Wirtschaftsuniversität Wien organisierten 
jährlichen Konferenzen zum Thema «Tax Treaty Case 
Law around the Globe». Die Ergebnisse werden jeweils 
jährlich in einer Veröffentlichung zusammengestellt 
und können auch aus inländischer Perspektive von  
Interesse sein. Zu verweisen ist auch auf die Datenbank 
IBFD, Tax Treaties Database, die gegenwärtig mehr als 
6 000 Entscheide beinhaltet.

3 Vgl. bspw. BGE 136 II 241 = Pra 2010 Nr. 124 = ASA 79, 
479 ff. = StE 2010 A 32 Nr. 15 = StR 2010, 382 = RDAF 
2010 II 308.

4 Vgl. detailliert zu dieser Frage BEUSCH, 395 ff.;  
HONGLER, Hybride Finanzierungsinstrumente im  
nationalen und internationalen Steuerrecht der 
Schweiz, 201 f.; vgl. bereits LOCHER, 586.

5 Vgl. zur gegenwärtigen DBA-Praxis OPEL, Art. 25  
N. 163 ff. 
Nr. 7-8/2016 Seite 577


	Ersatzbeschaffungen von subjektiv steuerbefreiten Personen im Sinn von Art. 24 Abs. 4 StHG
	1 Ausgangslage 
	2 Ersatzbeschaffungstatbestand
	3 Bundesgerichtliche Rechtsprechung
	3.1 Ersatzbeschaffung von Vorsorgeeinrichtungen (BGE 2C_340/20116)
	3.2 Ersatzbeschaffung von gemeinnütziger Stiftung (BGE 2C_874/2014)

	4 Fazit und Würdigung

	1 Der Verfasser gibt seine persönliche Meinung wieder.
	2 Reich, in: Zweifel/Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/1, StHG, 2. Aufl., Zürich 2002, N 71 zu Art. 8; siehe Art. 64 Abs. 3 DBG.
	3 Reich/Züger, in: Zweifel/Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2b; DBG, 2. Aufl., Basel 2008, N 25 zu Art. 30.
	4 Siehe Art. 64 Abs. 2 DBG.
	5 Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan/Meuter Hans Ulrich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl., Zürich 2013, N 3 und 33 zu § 68.
	6 Im Entscheid wurde u. a. auch angeführt, dass Art. 80 Abs. 4 BVG als lex specialis zu Art. 23 Abs. 4 StHG gelte. Waldburger hat in einer Urteilsbesprechung auf die daraus entstehende Widersprüchlichkeit hingewiesen (Waldburger, Vorsorgeeinrichtungen: Er
	7 BGE 2C_340/2011, Erw. 2.5.
	8 BGE 2C_874/2014, Erw. 3.2.
	9 BGE 2C_874/2014, Erw. 3.5.
	10 Siehe hierzu auch Kriemler, Anlagestiftungen: Investieren nach BVV 2 und ASV, Expert Focus 2016/5, 360 ff.
	11 Reich, N 71 zu Art. 8 (siehe Fn. 2).
	12 So wurde das Erfordernis der Funktionsgleichheit mit der Neugestaltung des Ersatzbeschaffungstatbestandes per 1.1.2011 aufgegeben; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl., Zürich 2009, N 8 zu Art. 64. 
	13 Zum Tatbestand der wirtschaftlichen Handänderung: Margraf, Wirtschaftliche Handänderungen, StR 6/2015, 452–458.
	14 Zum gleichlautenden Art. 64 Abs. 1bis DBG: Reich/ Züger, in: Zweifel/Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2b; DBG, 2. Aufl., Basel 2008, N 4 ff. zu Art. 64.
	15 Siehe auch Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, N 34 zu Art. 64 (siehe Fn. 12).
	Praktische Anwendungsfälle bei Erbschaften und Schenkungen im Verhältnis Deutschland Schweiz
	1 Der aktuelle Stand der ErbStG- Reform in Deutschland – wie geht es weiter?
	2 Das Steueränderungsgesetz 2015 und theoretische Folgen im Fall Gurlitt
	3 Vor- und Nacherbschaft: Deutsche Erbschaftsteuer bei Erblasser und Nacherbe in der Schweiz?

	* StR 2014, S. 476 ff., StR 2014, S. 748 ff., StR 2015, S. 100 ff.
	1 https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Gurlitt_ (Kunstsammler).
	2 Vgl. Halaczinsky/Buck/Maute, SteuerRevue 2015, S. 100 ff.
	3 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12, DStR 2015, S. 31 ff.; Urteilstext und BVerfG-Pressemitteilung Nr. 116/2014 vom 17. Dezember 2014 sind jeweils abrufbar unter www.bundesverfassungsgericht.de.
	4 Sog. Regelverschonung mit einem Abschlag von 85% auf den Wert des Betriebsvermögens (d. h. nur 15% sind zu versteuern), falls das («passive») Verwaltungsvermögen maximal 50% beträgt, die Behaltensfrist von fünf Jahren eingehalten wird und die Lohnsumme 
	5 Sog. Vollverschonung mit einem Abschlag von 100% auf den Wert des Betriebsvermögens (d. h. grundsätzliche Steuerbefreiung), falls der Erwerber dies unwiderruflich erklärt, das («passive») Verwaltungsvermögen maximal 10% beträgt, die Behaltensfrist von s
	6 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ erleichterungen-bei-der-erbschaftssteuer-in-gefahr- 14109244.html.
	7 Drüen, DStR 2016, S. 643–649.
	8 Guerra/Mühlhaus, ErbStB 2016, S. 146–150.
	9 Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juni 2016, BT-Drucksache 18/5923 und 18/6279.
	10 Art. 10 Nr. 1 lit. b des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015, BGBl. I 2015, S. 1834, 1842.
	11 Durch Art. 10 Nr. 3 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015, BGBl. I 2015, S. 1834, 1842, wurde § 37 ErbStG ein Absatz 10 mit folgendem Wortlaut angefügt: «§ 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe b und c und § 30 Absatz 4 Nummer 1 in der am 6.
	12 Nach § 13 Abs. 1 Nr. 16 lit. b Satz 2 ErbStG fällt die Befreiung mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige 
	13 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 14–589_de.htm.
	14 Rechtssache EU-Kommission Nr. 2012/2159, MEMO/ 14/589, http://ec.europa.eu/taxation_customs/com mon/infringements/infringement_cases/bycountry/ index_de.htm: «Steuern: Kommission fordert Deutschland auf, die diskriminatorische Besteuerung der ausländis
	15 Einschliesslich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den jeweiligen Stichtag der Steuerentstehung geltenden Fassungen oder eines entsprechenden Nachfolgerechtsaktes, vgl. den Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 16 lit. 
	16 Vgl. etwa EuGH vom 9. November 2006, Rs. C-520/04, Turpeinen, Slg. 2006, I-10685, Rz. 36 und 37 (zur Amtshilfe- sowie zur Beitreibungsrichtlinie).
	17 Hierzu BMF vom 25. April 2000, BMF IV B 3-S 1301 Schz-16/00, BStBl. I S. 464, ber. S. 485, Gegenseitigkeitserklärungen zwischen einzelnen Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reich bzw. der Bundesrepublik Deutschland betreffe
	18 Vgl. BMF vom 23. November 2015, BMF IV B 6-S 1320/07/10004:007, Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen, BStBl. I 2015, S. 928, Tz. 1.2 unter Verweis auf Tz. 6.4 des Merkblatts zur zwischenstaatlichen Rec
	19 http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gurlitt-sammlung-streit-ums-erbe-geht-weiter.81fe0feb- 4260-4408-a2ad-3e4eb8db6958.html.
	20 Zum Sachverhalt vgl. in diesem Zusammenhang auch die Vereinbarung zwischen der Stiftung Kunstmuseum Bern, dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland vom 24. November 2014 (Abruf unter https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilu
	21 Vgl. zuletzt etwa BVerfG, Beschluss vom 17. Dezember 2013, 1 BvL 5/08, Abruf auf der Homepage www.bundesverfassungsgericht.de.
	22 Vgl. BMF vom 23. November 2015, BMF IV B 6-S 1320/07/10004:007, Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen, BStBl. I 2015, S. 928, Tz. 1.2 unter Verweis auf Tz. 6.4 des Merkblatts zur zwischenstaatlichen Rec
	23 R E 13.10 Abs. 1 Satz 2 ErbStR 2011: «Der Erblasser oder Schenker muss die Verwendung zu dem begünstigten Zweck verfügt haben».
	24 Aufgrund des Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufenthalts des Erblassers in Deutschland, § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. a ErbStG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.
	25 Deutschland hat das Besteuerungsrecht gem. Art. 8 Abs. 1 ErbSt-DBA Deutschland-Schweiz als derjenige Vertragsstaat, in dem der Erblasser im Zeitpunkt des Todes seinen Wohnsitz hatte.
	26 § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1, Abs. 2 BewG, vgl. auch R E 12.1 Satz 3 ErbStR 2011.
	27 § 19 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 15 Abs. 1 ErbStG; der Freibetrag in Höhe von 20 000.– EUR (§ 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG) soll hier nicht weiter thematisiert werden.
	28 § 13 Abs. 1 Nr. 2 lit. a ErbStG: Die Erhaltung dieser Gegenstände muss wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegen, die jährlichen Kosten müssen in der Regel die erzielten Einnahmen übersteigen und die
	29 § 13 Abs. 1 Nr. 2 lit. b ErbStG: Zusätzlich zu den vorgenannten (Fn. 28) Voraussetzungen muss der Erbe bereit sein, die Gegenstände den geltenden Bestimmungen der Denkmalspflege zu unterstellen, und (zur kumulativen Verbindung Jülicher, in: Troll/Gebel/
	30 R E 13.2 Abs. 1 Satz 1 ErbStR 2011.
	31 Nach § 6 Abs. 7 der Vereinbarung zwischen der Stiftung Kunstmuseum Bern, dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland vom 24. November 2014 (s. o. Fn. 20) werden die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern die nach deutschem und/o
	32 § 13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 ErbStG.
	33 Denkbar wäre je nach der konkreten Fallkonstellation eine Einzelfallregelung etwa im Wege einer Billigkeitsmassnahme durch die bayerische Finanzverwaltung oder in einem sog. Verständigungsverfahren nach Art. 12 des ErbSt-DBA Deutschland Schweiz.
	34 Gebel, in: Troll/Gebel/Jülicher, Erbschaftsteuergesetz, 49. EL 2015, § 9 ErbStG, Rz. 23.
	35 Die Stiftung Kunstmuseum Bern hat die Erbschaft bereits angenommen (https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2014/11/2014-11-24-bkm-gurlitt.html); eine Ausschlagung ist aufgrund der Annahme, die Anfechtung der Annahme voraussicht
	36 Vgl. Gottschalk, in: Troll/Gebel/Jülicher, Erbschaftsteuergesetz, 49. EL 2015, § 6 ErbStG, Rz. 30.
	37 Vgl. Gottschalk, a. a. O. (Fn. 36), Rz. 30 ff.
	38 BFH vom 30. Juni 1976, II R 3/69, BFHE 119, S. 492; vom 2. Dezember 1998, II R 43/97, BStBl. II 1999, S. 235.
	39 Da der Wortlaut des Gesetzes allgemein gehalten ist, sei das «Verhältnis» zum Erblasser umfassend zu interpretieren, so Meincke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 6 ErbStG, Rz. 13; Kobor, in: Fischer/Jüptner/Pahlke/ Wachter, ErbStG, 5. Aufl. 2014, § 6 ErbStG,
	40 Vgl. Gottschalk, a. a. O. (Fn. 36), Rz. 30.
	Der Einfluss internationaler Entwicklungen auf das schweizerische Steuerrecht
	Eine Übersicht
	1 Einleitung
	2 Verknüpfung innerstaatlicher Steuerfolgen mit der steuer rechtlichen Behandlung im Ausland
	3 Einfluss ausländischer Rechtsordnungen auf die im Inland steuer pflichtigen Personen
	4 Einfluss internationaler Entwicklungen auf die inländische Gesetzgebung
	5 Zunahme internationaler Verträge
	6 Berücksichtigung anderer völkerrechtlicher Rechts- quellen
	7 Berücksichtigung auslän discher Rechtsprechung und Lehre
	8 Schlussfolgerung
	Literaturverzeichnis



	* Präsidentin der Studienkommission des LL.M. Programms und der CAS Programme «International Tax Law» der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich (www.llmtax.uzh.ch). Ordentliche Professorin für Schweizerisches und Internationales Steuerr
	** Designierter Studiengangleiter des LL.M. Programms und der CAS Programme «International Tax Law» der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich (www.llmtax.uzh.ch). Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der Universität Zürich. Associate Wal
	1 Vgl. OECD/G20, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2: 2015 Final Report, 49 ff.
	2 Art. 70 Abs. 2 lit. b DBG.
	3 Art. 49 Abs. 3 DBG. Vgl. hierzu bspw. die im Rahmen des LL.M. Programms der Universität Zürich erstellte Diplomarbeit von Weissbrodt, die in verkürzter Form im FStR 2015/1 veröffentlicht wurde (vgl. Weissbrodt, 63 ff.).
	4 Vgl. BGer 2C_894/2013 / 2C_895/2013 vom 18. September 2015, E. 3.1.
	5 Vgl. bspw. im Zusammenhang mit dem DBA-USA, Schweizerische Steuerkonferenz, Praxishinweise zur steuerlichen Behandlung der US-amerikanischen Limited Liability Company bei den direkten Steuern, 6. 
	6 Vgl. OECD/G20, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4: 2015 Final Report, 25 ff.
	7 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts, 28. Januar 2016. Die Richtlinie ist verfügbar unter http://eur-lex.europa
	8 Section 77 ff., Finance Act 2015, Grossbritannien. Die Diverted Profits Tax erfasst selbstredend nicht nur die digitale Dienstleistungsindustrie.
	9 Vgl. bspw. die Entscheide verschiedener Instanzen in Indien, die nicht immer zugunsten der steuerpflichtigen Personen entschieden wurden: Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Mumbai, 5. April 2010, Staubli AG, ITA No. 3703/ Mum/2005; 5459/Mum/2006; Incom
	10 Vgl. bspw. Art. 51A ff. Income Tax Act, Südafrika. 
	11 Vgl. Amtl. Bull. SR 2015, 1254 ff.
	12 Vgl. Botschaft UStR III, BBl 2015, 5088 ff. 
	13 Vgl. OECD/G20, Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, 2015.
	14 Vgl. OECD/G20, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13: 2015 Final Report. Vgl. hierzu die veröffentlichte Vernehmlassung zum sog. ALBA-Gesetz bzw. zur sog. ALBA-Vereinbarung unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dok
	15 Vgl. OECD/G20, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2015 Final Report. Vgl. hierzu die veröffentliche Vernehmlassung zur Revision der Steuer-amtshilfeverordnung unter https://www.a
	16 Vgl. OECD/G20, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation Actions 8–10: 2015 Final Reports, 13 ff. 
	17 Vgl. bspw. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt, 13. April 2012, SR 0.672.916.33.
	18 Vgl. bspw. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Seychellen über den Informationsaustausch in Steuersachen, 26. Mai 2014, SR 0.651.683.
	19 Vgl. dazu die laufend nachgeführte Liste auf der Homepage des SIF https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informations austausch.html, letztmals besucht am 27. April 2016.
	20 Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA, 14. Februar 2013, SR 0.672.933.63.
	21 Vgl. hierzu Hongler, Tax Rules in Non-Tax Agreements, 763 ff.
	22 Vgl. bspw. Änderungsprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regel
	23 Vgl. BVGer A-8400/2015 vom 21. Januar 2016. 
	24 Vgl. bspw. BGer 2A.542/2002 vom 6. Januar 2004.
	25 Vgl. bspw. Art. 2 FZA. Hierzu insbesondere BGE 136 II 241 = StR 2010, 382 ff.
	26 Vgl. insbesondere Avi-Yonah, 1 ff.
	27 BGer 2A.239/2005 vom 28. November 2005.
	28 Vgl. bspw. Vogel, p. 472. Diese Auffassung ist allerdings umstritten, vgl. m. w. H. Matteotti, 292 ff.
	29 Vgl. bspw. Englisch/Krüger, 513 ff.
	30 Vgl. bspw. so noch BGer 2A.239/2005 vom 28. November 2005.
	31 BGer 2C_894/2013 / 2C_895/2013 vom 18. September 2015, E. 3.1.
	32 Vgl. bspw. die in Zusammenarbeit der Universität Tilburg und der Wirtschaftsuniversität Wien organisierten jährlichen Konferenzen zum Thema «Tax Treaty Case Law around the Globe». Die Ergebnisse werden jeweils jährlich in einer Veröffentlichung zusammen
	33 Vgl. bspw. BGE 136 II 241 = Pra 2010 Nr. 124 = ASA 79, 479 ff. = StE 2010 A 32 Nr. 15 = StR 2010, 382 = RDAF 2010 II 308.
	34 Vgl. detailliert zu dieser Frage Beusch, 395 ff.; Hongler, Hybride Finanzierungsinstrumente im nationalen und internationalen Steuerrecht der Schweiz, 201 f.; vgl. bereits Locher, 586.
	35 Vgl. zur gegenwärtigen DBA-Praxis Opel, Art. 25 N. 163 ff. 
	Patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen
	Fiskalische Rahmenbedingungen im Lichte der ZGB-Revision vom 25. September 2015
	1 Einleitung
	2 Patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen – sozialpolitische Bedeutung
	3 Unterstellung unter das FZG als Abgrenzungskriterium
	4 AHV-Unterstellung der Destinatäre
	5 Steuerliche Behandlung
	5.1 Allgemeines
	5.2 Vorsorgeeinrichtungen (Art. 80 BVG)
	5.2.1 Subjektive Steuerbefreiung von den direkten Steuern
	5.2.2 Zulässige Zweckumschrei- bung patronaler Wohlfahrts- fonds
	A. Hauptzweck
	B. Nebenzweck
	5.2.3 Grundsätze der beruflichen Vorsorge
	5.2.4 Destinatärskreis und Zweckbindung der Mittel
	5.2.5 Beweislast und temporale Aspekte
	5.3 Abzug der Beiträge (Art. 81 Abs. 1 BVG)
	5.4 Besteuerung der Leistungen an Destinatäre (Art. 83 BVG)
	5.5 Ansprüche aus Vorsorge (Art. 84 BVG)
	5.6 Verrechnungssteuer

	6 FATCA und AIA
	7 Ärgernis AHV
	8 Schlussbemerkung
	9 Literaturverzeichnis


	1 SR 831.40.
	2 Gemäss Art. 48 BVG müssen sich Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen, in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
	3 Art. 49 Abs. 2 BVG definiert, welche Vorschriften des BVG für die Vorsorgeeinrichtungen des BVG gelten, die mehr als die Minderleistungen ausrichten.
	4 SR 210.
	5 Müller spricht in diesem Zusammenhang von einem «harschen regulatorischen Umfeld» für patronale Wohlfahrtsfonds, Müller (WOFA), 74.
	6 AS 2016 935 ff.
	7 BFS, 9. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl patronaler Wohlfahrtsfonds bis heute weiter reduziert hat.
	8 BFS, Pensionskassenstatistik 2014, Tabelle A.01.1.Z «Überblick über den Stand der Vorsorgeeinrichtungen, Bilanzsumme, aktive Versicherte, Bezüger und Leistungen»; vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/13/02/03/data/01.html, besucht 16.0
	9 Zu beachten ist, dass leistungsseitig die Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen und aktiven Versicherungen bedeutsamer sind. So verzeichneten diese Einrichtungen im Jahr 2014 rund 1 074 000 Rentenbezüger und rund 41 000 Bezüger von Kapit
	10 SR 831.42.
	11 Gemäss Riemer soll die Unterstellung unter das FZG klarstellen, dass Abs. 6, respektive die dortige Verweisung auf das BVG nur für sogenannte «Versicherungsstiftungen» zur Anwendung gelangt, Riemer (Revision), 4.
	12 Art. 1 Abs. 2 FZG.
	13 Stellungnahme des Bundesrates vom 20. August 2014, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 26. Mai 2014, Parlamentarische Initiative Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen, BBl 2014, 6653.
	14 Dies bedeutet, dass in typischen Expat-Konstellationen keine entsprechenden Leistungen mehr fliessen dürfen. Gerade auch in solchen Konstellationen mit ungenügenden sozialversicherungsrechtlichen Pflichtleistungen können patronale Wohlfahrtsfonds aber w
	15 So wäre es stossend, wenn ein bestehender definierter Destinatärskreis eingegrenzt werden würde. Im Gegensatz dazu kann dieser Kreis für künftige hinzutretende Destinatäre anderweitig definiert werden.
	16 Agner/Jung/Steinmann, 219; Riemer weist darauf hin, dass es stossend wäre, wenn die steuerlichen Bestimmungen nicht für Wohlfahrtsfonds gelten würden, da diese mit den Trägern der beruflichen Vorsorge verwandt sind und ihre Aufgaben ergänzen, vgl. Riem
	17 Patronale Wohlfahrtsfonds werden unter die in Art. 61 BVG ausdrücklich aufgezählten Einrichtungen, die «nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen» subsumiert, vgl. Montavon, Abschnitt 1.1. Art. 61 BVG regelt die Pflicht der Kantone, entsprechende
	18 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6158; Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 75.
	19 Beispielsweise erwähnt der Geschäftsbericht 2014 der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau in Abschnitt 8 einen Wohlfahrtsfonds, welchem vom kantonalen Steueramt die Befreiung von den direkten Steuern entzogen wurde.
	20 BGE 116 Ia 264, E. 3 d).
	21 Landolf, 172, Abschnitt 2 lit. b) mit Hinweisen auf die entsprechende Rechtsprechung.
	22 Art. 56 lit. e DBG und Art. 23 Abs. 1 lit. d StHG.
	23 Marco Greter, in: Martin Zweifel/Peter Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b, Art. 56 RZ 14; Locher, 163.
	24 Die subjektiven Steuerbefreiungstatbestände wurden vom BdBSt (Art. 16 und 17) ins DBG überführt, wobei einzelne Befreiungsgründe etwas präziser umschrieben wurden, vgl. Botschaft zu Bundesgesetzen über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kanton
	25 Zum Erfordernis der eigenen Rechtspersönlichkeit vgl. Art. 48 Abs. 2 BVG sowie Art. 331 Abs. 1 OR; betreffend die Zweckwidmung der Einkünfte sowie Vermögenswerte vgl. Art. 80 Abs. 2 BVG.
	26 Die gesetzliche Formulierung «der beruflichen Vorsorge dienend» hat eine andere Bedeutung bei einer reinen Finanzierungsstiftung als bei einer Vorsorgeeinrichtung, welche die obligatorische berufliche Vorsorge gemäss BVG durchführt.
	27 Lang/Maute, 3; Bur Bürgin weist darauf hin, dass der Gesetzgeber im Rahmen der 1. BVG-Revision eine viel zu enge Definition des Vorsorgebegriffs geschaffen hat, vgl. Bur Bürgin (Sozialfürsorge), 23.
	28 Zum Verhältnis von Steuer- und Vorsorgerecht vgl. Uttinger, 267 ff.; Kieser plädiert in Bezug auf die Steuerbefreiung für eine Mitberücksichtigungspflicht der Grundwertungen des Sozialversicherungsrechts durch die Steuerbehörden, vgl. Kieser, 474.
	29 Urteil Bundesgericht vom 29. Januar 2015 (2C_325/2014, 2C_326/2014), E. 3.4.
	30 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147.
	31 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147.
	32 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147; zur Thematik der Arbeitgeberbeitragsreserven im juristischen Sinne sowie deren Verhältnis zu den freien Mitteln vgl. Zehnder, 79 f.
	33 § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Steuerbefreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge des Kantons Zürich vom 12. November 1986.
	34 Art. 4 Abs. 2 der Verordnung über die Steuerbefreiung juristischer Personen des Kantons Bern vom 18. Oktober 2000 (SBV).
	35 Brechbühl, 23 und 25. Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass patronale Wohlfahrtsfonds der beruflichen Vorsorge im weiteren Sinne dienen.
	36 Richner/Frei/Kaufmann führen entsprechend aus, dass die Leistungen zur «Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts» gewährt werden müssen, vgl. Richner/Frei/Kaufmann, 610 RZ 23; die entsprechende Voraussetzung findet sich auch in Art. 4 Abs. 3 SBV BE.
	37 Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 73.
	38 Merkblatt der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt betreffend die Steuerbefreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, ohne Datum.
	39 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuerbefreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, Abschnitt 2.2.
	40 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuerbefreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, Abschnitt 2.3.
	41 Maute/Steiner/Rufener/Lang, 138; die Autoren weisen darauf hin, dass die unentgeltliche Erbringung solcher Leistungen nicht zulässig ist.
	42 Der Gesetzgeber hat mit der vorliegenden Revision klargestellt, dass der Grundsatz der Angemessenheit sowie der Gleichbehandlung sinngemäss anzuwenden sind.
	43 Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 74. Bur Bürgin weist darauf hin, dass eine Notlage, die zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt, und der Notlage im vorsorgerechtlichen Sinne noch ausreichend Raum für freiwillige betriebliche Fürsorge gibt.
	44 Während die Umschreibung eines möglichen Kreises der Begünstigten gemäss BVG sich im Laufe der Zeit dem gesellschaftlichen Wandel angepasst hat, ist eine entsprechende Entwicklung bei der Zweckumschreibung von patronalen Wohlfahrtsfonds ausgeblieben. Br
	45 So wäre es beispielsweise denkbar, dass patronale Wohlfahrtsfonds Beiträge zur Mitfinanzierung der ausserfamiliären Betreuung der Kinder von Betriebsangehörigen ausrichten würden.
	46 Conrad, 319.
	47 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuerbefreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, Abschnitt 2.2 und 2.3.
	48 Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens vom 26. Mai 2014 betreffend Parlamentarische Initiative Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen (Geschäfts-Nr. 11.457) – Vorentwurf der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundhe
	49 Ruggli-Wüest weist darauf hin, dass die Steuerbehörden den Begriff der beruflichen Vorsorge im Zusammen-hang mit patronalen Wohlfahrtsfonds nicht weiter einengen sollten, weil ansonsten deren Existenz bedroht würde, vgl. Ruggli-Wüest, 174. 
	50 Richner/Frei/Kaufmann, 610 RZ 22; die Grundsätze der beruflichen Vorsorge beinhalten die Grundsätze der Angemessenheit, Kollektivität, Planmässigkeit, Gleichbehandlung sowie das Versicherungsprinzip.
	51 SR 831.441.1.
	52 Urteil Bger vom 21. Mai 2015 (9C_486/2014), E. 6.2. Das Bger äussert sich dazu wie folgt: «Zwar schreibt Art. 1 Abs. 3 BVV 2 die Angemessenheit lediglich des Berechnungsmodells und nicht der Berechnung im Einzelfall vor. Die Angemessenheit ist somit nic
	53 Bei nicht versicherungsmässig gedeckten medizinischen Kosten infolge eines Unfall, welche der Betroffene nicht selber bezahlen kann, stellt das AHV-pflichtige Einkommen keine sinnvolle Messlatte dar. In einem solchen Fall ist der Umfang der finanziellen
	54 Bur Bürgin erwähnt, dass die Leistungen zum Ausgleich einer wirtschaftlichen Notlage dienen müssen, was missbräuchliche Leistungen von vornherein ausschliesst, vgl. Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 74 und 80.
	55 Votum Schneeberger Daniela, AB NR 2015, 782 und de Courten Thomas, AB NR 2015, 1334.
	56 Müller/Bock, 170.
	57 Riemer weist darauf hin, dass diese Grundsätze auch ohne ausdrückliche Gesetzesgrundlage gelten würden, wird von den Stiftungsräten ganz allgemein eine angemessene und willkürfreie Lösung des Einzelfalles im Sinne von Art. 2 und 4 ZGB verlangt, vgl. Rie
	58 Müller/Bock, 170.
	59 Brechbühl, 22.
	60 Vgl. beispielsweise Art. 5 SBV BE.
	61 Peter-Szerenyi, 83.
	62 Brechbühl, 27; Peter-Szerenyi spricht davon, dass eine blosse Ansammlung von Vermögen nicht als berufliche Vorsorge gelte, vgl. FN 61. 
	63 Zu den zivilrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit mangelhafter Zweckerreichung bei patronalen Wohlfahrtsfonds, vgl. Brechbühl, 28 ff.
	64 Ciocarelli, 330; Tanner, 127.
	65 Steiner, 57; Steiner erwähnt ausdrücklich, dass Vorsorgeeinrichtungen, die nur mittelbar die berufliche Vorsorge betreiben, wie patronale Wohlfahrtsfonds unter dem Titel «Vorsorgeeinrichtung» von den direkten Steuern befreit werden können.
	66 Urteil Bger vom 30.09.1994, in ASA 64, 637 ff.
	67 Urteil Steuergericht SO vom 16. Dezember 2013 (SGSTA.2013.90; BST.2013.84), in: KSGE 2013 Nr. 2.
	68 Die Systematik des DBG und StHG folgt dem BVG, indem die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals (Arbeitgeberbeiträge gemäss Art. 81 Abs. 1 BVG) als geschäftsmässig begründete Kosten definiert werden (Art. 27 Abs. 2 lit. c D
	69 Insbesondere darf durch die Beiträge keine mangel-hafte Zweckerreichung durch Überdotierung herbeigeführt werden, vgl. zur Thematik der Überdotierung Brechbühl, 28 ff.
	70 Analog Art. 11 Abs. 3 StHG.
	71 Analog Art. 7 Abs. 1 StHG.
	72 Analog Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG.
	73 Urteil Bger vom 9. März 2011 (2C_673/2010; BGE 137 II 328), in: Die Praxis 10/2011, 733 ff. 
	74 Müller/Bock, 164 FN 61.
	75 Nicht jeder Anspruch stellt einen vermögenssteuerpflichtigen Wert dar. Nach der Konzeption des StHG sind alle Aktiven steuerbar, soweit sie nicht Kraft besonderer gesetzlicher Vorgaben von der objektiven Steuerpflicht ausgenommen sind. Zu den steuerbare
	76 Als Beispiel eines potentiell vermögenssteuerpflichtigen Wertes kann ein Anspruch auf eine Kapitalleistung erwähnt werden, welcher im Sinne einer Zahlungsmodalität ratierlich ausbezahlt wird. 
	77 Art. 7 VStG (SR 642.21).
	78 Art. 19 VStG.
	79 Art. 8 VStG; von der Steuer sind ausgenommen Kapitalleistungen von weniger als CHF 5000.– und Rentenleistungen von weniger als CHF 500.–.
	80 Zur direkten Meldepflicht vgl. Art. 129 Abs. 1 Bst. b DBG. Das Kreisschreiben ESTV Nr. 19 vom 7. März 1995, Abschnitt C Ziff. 2 legt koordinierend fest, dass von dieser Meldung abgesehen werden kann, wenn eine Meldung unter dem VStG an die ESTV erfolgt.
	81 Widmer, 412; Pfund, 264 RZ 6.6; die diesbezügliche Praxis ist nach dem Kenntnisstand des Autors nicht einheitlich.
	82 Vgl. auch die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates zum Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der Verrechnungssteuer vom 17. Dezember 2014. Im Rahmen dieser Vorlage war beabsichtigt, den Art. 7 VStG vom Wortlaut her anzupassen
	83 Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA vom 7. Januar 2015, SR 0.672.933.63; vgl. Anhang II Abschnitt I Subabschnitt D Ziff. 6.
	84 Art. 3 Abs. 5 lit. a i. V. m. Art. 41 des BG über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen vom 18. Dezember 2015; der Bundesrat weist in der Botschaft zum AIAG ausdrücklich darauf hin, dass der Verweis in Art. 3 Abs. 5 li
	85 Müller (AHV-Keule), 226 ff.; Müller (WOFA), 75 f.
	86 Vgl. auch das Urteil Bger vom 31.03.2016 (9C_605/2015), in welchem die AHV-Pflicht auf Arbeitgeberbeiträge ausgedehnt wurde, die sich auf eine ausdrückliche reglementarische Basis stützen konnten.
	Deoffshorisierung in Russland
	Folgerungen für internationale Steuerrechtsverhältnisse
	1 Einleitung
	2 Von Offshorisierung zur Deoffshorisierung
	2.1 Ursachen der Deoffshorisierung
	2.2 Schwarze Liste des Finanz- ministeriums und ihre Bedeutung
	2.3 Weitere Schritte im Verfahren der Deoffshorisierung

	3 Gesetz über Deoffshorisierung
	3.1 Ort der Geschäftsleitung
	3.2 Nutzungsberechtigter
	3.3 Kontrolliertes ausländisches Unternehmen (KIK)
	3.1.1 Begriff «KIK»
	3.1.2 Begriff «kontrollierende Person»
	3.4 Meldepflicht des KIK
	3.5 Besteuerung der Gewinne eines KIK

	4 Zusammenfassung


	1 Vgl. B. Triebe, Ohne Offshore kein Russland, in NZZ vom 6. April 2016, abrufbar unter: http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/panama-papers-ohne- offshore-kein-russland-ld.11724.
	2 Originaltext in russischer Sprache, abrufbar unter: http://economy-lib.com/offshorizatsiya-kak-zakonomernost-globalizatsii-i-ee-vozdeystvie-na-ekonomiku rossii#ixzz4BwyyCq9R.
	3 Abrufbar unter: https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/deofshor/Deofshorizatsiya.pdf.
	4 Originaltext in russischer Sprache, abrufbar unter: http://institutiones.com/general/2237-deofshorizaciya-ekonomiki.html.
	5 Die Liste in russischer Sprache ist abrufbar unter: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/megdunarodnoe/spisok_ofshor.
	6 Originaltext in russischer Sprache vom 18. Juli 2011, abrufbar unter: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116968.
	7 Im Folgenden: «Steuerbuch».
	8 Originaltext in russischer Sprache vom 8. Juni 2015, abrufbar unter: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180745.
	9 Originaltext in russischer Sprache vom 24. November 2014, abrufbar unter: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc.
	10 Vgl. Art. 11 Abs. 2 S. 1 OECD-MA.
	11 Im Folgenden: «KIK».
	12 Vgl. Art. 25.13 Abs. 1 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	13 Vgl. Art. 25.13 Abs. 2 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	14 Mehr als 50 Prozent des Kapitals im 2015.
	15 Vgl. Art. 25.13 Abs. 3 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	16 Vgl. Art. 25.13 Abs. 3 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	17 Vgl. Art. 25.13 Abs. 12 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	18 Dieser Betrag gilt für das Jahr 2017. Für das Jahr 2016 gilt der Betrag von RUB 30 Mio.
	19 Vgl. Art. 309.1 Abs. 1 des Steuerbuchs der Russischen Föderation.
	20 Die heutzutage geltende Liste enthält 111 Staaten und 22 Gebiete (Zustand: März 2016).
	Blickpunkt Deutschland
	I Einigung auf Erbschaftsteuer- reform in Deutschland 
	1 Entlastung kleiner Unternehmen von Bürokratie
	2 Steuererleichterungen für Familienunternehmen 
	3 Grosse Unternehmensvermögen von mehr als EUR 26 Mio. bzw. EUR 90 Mio.
	4 Unternehmensbewertung: Absen- kung des Kapitalisierungsfaktors
	5 Verwaltungsvermögen
	6 Förderung von Investitionen
	7 Deutliche Erweiterung der Stundungsregelung
	8 Nächste Schritte

	II Antragsfrist für die Einleitung eines Verständigungsver- fahrens mit der Schweiz verworfen

	MWST Rechtsprechung 3-2016
	I Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts
	1 Urteil vom 29. Februar 2016 (2C_576/2015)
	Ermessenseinschätzung 
	2 Urteil vom 29. Februar 2016 (2C_188/2016)
	Nichteintreten
	3 Urteil vom 9. März 2016 (5A_185/2016)
	Nichteintreten
	4 Urteil vom 11. März 2016 (2C_950/2016)
	Ermessenseinschätzung Taxibetrieb
	5 Urteil vom 16. März 2016 (2C_976/2015)
	Verjährung
	6 Urteil vom 18. März 2016 (2C_1067/2014 und 2C_1077/2014)
	Nichteintreten
	7 Urteil vom 23. Mai 2016 (2C_311/2016)
	Ermessenseinschätzung

	8 Urteil vom 24. Mai 2016 (2C_969/2015)
	Leistungsmehrheit
	9 Urteil vom 31. Mai 2016 (2C_171/2015)
	Fiktive Option für die subjektive Steuerpflicht
	10 Urteil vom 31. Mai 2016 (2C_91/2015)
	Dienstleistungsbezug aus dem Ausland

	II. Urteil des Bundes verwaltungsgerichts
	1 Urteil vom 28. April 2016 (A-5431/2015)
	Zurverfügungstellen von medizinischem Personal
	Faits : 
	 Considérant en droit (extraits) : 
	 Faits : 
	 Considérant en droit (extraits) : 





